
Resilienz des Bundesverfassungsgerichts – Gemeinsames Erläute-

rungspapier der Fraktionen 

 

Gespräche zwischen Bundesministerium der Justiz und den Frakti-

onen von SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU erfolgreich beendet 

 

Das Bundesministerium der Justiz und die Vertreter der Fraktionen von 

SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU haben sich auf Vorschläge für Grund-

gesetzänderungen zum besseren Schutz des Bundesverfassungsge-

richts verständigt. Durch diese soll der Status des Gerichts als Verfas-

sungsorgan deutlicher ausgeformt werden. Zugleich sollen die Unabhän-

gigkeit und Funktionsfähigkeit des Gerichts im Grundgesetz selbst abge-

sichert werden. Dieser Verständigung gingen intensive und sehr kon-

struktive Gespräche voraus, die in großer Vertraulichkeit geführt worden 

sind. Dieser gemeinsame Erfolg ist ein Beleg für die Handlungsfähigkeit 

der demokratischen Kräfte bei der Stärkung der Wehrhaftigkeit und der 

Resilienz unseres Rechtsstaats. 

 

I.  Hintergrund und Zielsetzung der beabsichtigten Neuregelung 

 

Als das Grundgesetz am 24. Mai 1949 in Kraft trat, war die neuartige In-

stitution „Bundesverfassungsgericht“ im Grundgesetz nur bruchstückhaft 

ausgeformt. Es oblag in der Folge dem einfachen Gesetzgeber, Stellung 

und Struktur des Gerichts näher zu regeln. Mittlerweile hat sich das Ge-

richt als Verfassungsorgan etabliert. Es ist für unseren Rechtsstaat als 

Garant der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unverzichtbar ge-

worden.  

Die Diskussion um die verfassungsrechtliche Absicherung des Bundes-

verfassungsgerichts, ist nicht neu. Das 75-jährige Bestehen des 
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Grundgesetzes ist ein guter Anlass, um diese verfassungsrechtliche Ab-

sicherung nun tatsächlich vorzunehmen und die Elemente, die den Sta-

tus des Bundesverfassungsgerichts als Verfassungsorgan wesentlich 

prägen, im Grundgesetz deutlicher sichtbar zu machen. Bei anderen 

Verfassungsorganen wie dem Bundestag, dem Bundesrat, dem Bundes-

präsidenten und der Bundesregierung ist das bereits jetzt der Fall. Die 

Verankerung der Stellung des Gerichts in der Verfassung selbst, dient 

der Stärkung der Unabhängigkeit der Verfassungsgerichtsbarkeit. Be-

strebungen, die darauf gerichtet sind, diese Unabhängigkeit in Frage zu 

stellen, sind seit einiger Zeit in einzelnen europäischen Ländern zu be-

obachten. 

 

II.  Inhalt der Vorschläge 

 

Der gemeinsame Vorschlag sieht punktuelle Ergänzungen derjenigen Ar-

tikel vor, die auch bisher schon den Status des Bundesverfassungsge-

richts im Grundgesetz regeln (Artikel 93 und 94 des Grundgesetzes 

(GG)). Ihr Inhalt soll gleichzeitig systematisch neu geordnet werden.  

 

1.  Übernahme zentraler Strukturvorgaben in das GG  

 

Zentrale Strukturvorgaben, die sich nach einhelliger Beurteilung bewährt 

haben, sollen vom einfachen Gesetzesrecht auf die Ebene der Verfas-

sung gehoben werden. Das sind insbesondere: 

 

 der Status des Gerichts,  

 die Amtszeit der Richter (12 Jahre),  

 die Altersgrenze der Richter (68 Jahre), 

 die Zahl der Richter (16), 
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 die Zahl der Senate (2), 

 der Ausschluss der Wiederwahl der Richter, 

 die Fortführung der Amtsgeschäfte bis zur Wahl eines Nachfolgers, 

 die Bindungswirkung der Entscheidungen des Gerichts und  

 die Geschäftsordnungsautonomie des Gerichts.  

 

2.  Möglichkeit eines Ersatzwahlmechanismus  

 

Es soll dem einfachen Gesetzgeber erlaubt werden, eine Regelung für den 

Fall zu treffen, dass das gesetzlich zuständige Wahlorgan (Bundestag o-

der Bundesrat) eine vakante Richterstelle nicht rechtzeitig neu besetzt.  

Für diesen Fall soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass das Wahl-

recht auch durch das andere Wahlorgan ausgeübt werden kann. In das 

Grundgesetz soll dazu eine Öffnungsklausel eingefügt werden.   

 

Eine solche Öffnungsklausel im Grundgesetz ist notwendig, weil damit – 

zeitweilig – von der verfassungsrechtlichen Vorgabe abgewichen werden 

kann, dass die Mitglieder des BVerfG zur Hälfte vom Bundesrat und Bun-

destag gewählt werden. Damit wird sichergestellt, dass das BVerfG hand-

lungsfähig bleibt, auch wenn es im zuständigen Wahlorgan zu dauerhaf-

ten Schwierigkeiten kommt, sich auf einen von einer Zweidrittelmehrheit 

getragenen Kandidaten zu einigen.  

 

Auf Basis dieser Öffnungsklausel soll im Bundesverfassungsgerichtsge-

setz (BVerfGG) zeitgleich ein solcher Ersatzwahlmechanismus eingeführt 

werden: Kann sich ein Wahlorgan nicht auf einen Kandidaten einigen oder 

wird die Wahl durch eine Sperrminorität blockiert, schlägt – wie bisher 

schon im BVerfGG vorgesehen – das BVerfG drei Kandidaten vor. Bun-

destag und Bundesrat sind an diese Vorschläge weiterhin nicht gebunden. 
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Hat das zuständige Wahlorgan nach drei Monaten keinen Nachfolger ge-

wählt, kann auch das andere Wahlorgan an seiner Stelle einen Richter 

wählen.   

 

Dies bedeutet, dass beide Wahlorgane weiterhin gleichermaßen zur 

Wahl berechtigt sind. Keines hat dabei einen Vorrang; zum Zuge kommt 

das Organ, in dem die Wahl zuerst gelingt. 

 

III. Weiteres Vorgehen 

 

Es wird zeitnah ein Gesetzentwurf aus der Mitte des Bundestages einge-

bracht. Die Länder, Verbände und insbesondere auch das Bundesver-

fassungsgericht werden in das Gesetzgebungsverfahren einbezogen. 

Ein Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens soll noch in dieser Legisla-

turperiode erfolgen.   

 

 

 


